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Zielgruppe
Das Motivationssemester (SEMO) richtet 
sich an Jugendliche und junge Erwachsene, 
welche  

– �im Alter zwischen 15 und 24 Jahren 
sind

– �die obligatorische Schulpflicht erfüllt 
haben  

– �keine Lehrstelle gefunden haben oder 
eine Lehre oder Gymnasium abge-
brochen haben

– �sich via RAV für unser Programm 
anmelden

– �motiviert sind und das Potential 
haben, in einem Betrieb des ersten 
Arbeitsmarktes zu arbeiten.

Ziel 
Motivationssemester ermöglichen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
berufliche, schulische und persönliche 
Erfahrungen und Entwicklungen während 
sechs bis zwölf Monaten. Ziel ist ein 
erfolgreicher Einstieg in eine Ausbildung.

Trägerschaft
Impulsis ist ein gemeinnütziger Verein. 
Das Motivationssemester wird über das 
kantonale Amt für Arbeit AFA finanziert 
und die Zuweisungen erfolgen über die 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
RAV.

Programmeinstieg 
Während der ersten drei Wochen durch-
laufen die Teilnehmenden eine Abklä-
rungsphase. Sie setzen sich intensiv mit 
ihrem Berufswunsch auseinander und 
überarbeiten ihr Bewerbungsdossier. Es 
findet eine schulische Standortbestim-
mung statt und wir arbeiten an den 
Auftrittskompetenzen. 

Informationsblatt für 
Praktikumsbetriebe

http://www.impulsis.ch/semo

http://www.impulsis.ch/semo



Programminhalte
Danach besuchen die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen an einem Tag pro 
Woche unsere Schule (Deutsch- und 
Mathematikvertiefung) und werden im 
Coaching bei der Praktikums- und 
Lehrstellensuche begleitet. An drei bis 
vier Tagen pro Woche arbeiten sie im 
Rahmen eines Praktikums in einem 
Betrieb des ersten Arbeitsmarktes. 
Impulsis schliesst mit dem Praktikums-
betrieb und den Teilnehmenden eine 
Zusammenarbeitsvereinbarung  ab, in 
welcher die Dauer, der Umfang und die 
Rahmenbedingungen festgehalten 
werden

Praktikum 
Der fallführende Coach ist in regelmässi-
gen Kontakt mit den Praktikumsverant-
wortlichen vor Ort und steht für Fragen 
sowie für die Klärung von Schwierigkeiten 
zur Verfügung. Im Betrieb wird der/die 
Praktikant:in durch die Praktikumsver-
antwortlichen in die zu verrichtenden 
Aufgaben und Arbeiten eingeführt und es 
finden regelmässige Schulungen, Feed-
backs und Austausch statt. Mindestens 
einmal findet ein Standortgespräch vor 
Ort mit dem/der Teilnehmenden, den 
Verantwortlichen im Betrieb und dem 
Coach von Impulsis statt. Der Betrieb 
lässt Impulsis monatlich eine Arbeitszeit-
erfassung zukommen.

Probezeit / Kündigungsfrist 
Die Probezeit beträgt einen Monat. Wäh-
rend der Probezeit kann die Vereinbarung 
jederzeit durch alle Parteien mit einer Kün-
digungsfrist von 7 Tagen gekündigt 
werden. Nach Ablauf der Probezeit kann 
die Vereinbarung mit einer Kündigungs-
frist von einem Monat auf das Ende eines 
Monats gekündigt werden.

Arbeitszeiten/Arbeitsplanung 
Die Stundenzahl pro Woche richtet sich 
nach den üblichen Arbeitszeiten des 
Arbeitsortes unter Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen.
Gesprächstermine beim RAV sowie die 
Dauer für die direkte Hin-und Rückfahrt 
(ab/zum Arbeitsplatz) gelten als Arbeits-
zeit.
Der/die Praktikant:in hat für die Lehrstel-
lensuche Anspruch auf 10 Schnuppertage 
pro Jahr. Vorstellungsgespräche gelten 
als Arbeitszeit. 

Ferienanspruch
Der Ferienanspruch wird durch die 
Arbeitslosenkasse geregelt. Ferienwün-
sche müssen die Praktikant:innen mit 
ihrer RAV-Personalberatenden und den 
Coachs absprechen. In der Regel besteht 
ein Ferienanspruch von vier Wochen pro 
Jahr. Falls über Weihnachten-/Neujahr 
gearbeitet wird, sind es fünf Wochen.
 



Entschädigung
Die Teilnehmenden erhalten während des 
Praktikums eine Entschädigung von der 
Arbeitslosenkasse in Form eines Taggel-
des oder einer Spesenersatzzahlung. Der 
Betrieb zahlt keinen Lohn, sondern einen 
Praktikumsbeitrag an Impulsis

Praktikumsbeitrag
Der Praktikumsbetrieb bezahlt einen 
Beitrag von Fr. 690.- pro Monat. Der 
Betrag wird durch das Amt für Arbeit AFA 
vorgegeben und entspricht einem Lehr-
lingslohn des 1. Lehrjahres. Bei Berufen 
mit tiefen Lehrlingslöhnen kann die 
Beitragshöhe auf Antrag angepasst 
werden. Impulsis stellt den Betrag 
monatlich in Rechnung

Versicherungen
Unfallversicherung: Während der Teil-
nahme an einer Arbeitsmarktlichen 
Massnahme besteht ein gewisser Unfall-
versicherungsschutz durch die Arbeits-
losenkasse. Dieser ist je nach Art des 
Anspruches unterschiedlich ausgestal-
tet. Betriebsunfälle müssen umgehend 
den zuständigen RAV-Personalberaten-
den und dem zuständigen Coach gemel-
det werden. 

Sozialversicherungen: Die Sozialversi-
cherungsbeiträge (AHV/IV/EO) werden 
durch die Arbeitslosenkasse beglichen.

Haftpflicht: Der Praktikumsbetrieb hat 
eine Betriebshaftpflicht-/Sachversiche-
rung abzuschliessen. 

Praktikumszeugnis
Am Ende des Arbeitseinsatzes hat der/die 
Praktikant:in Anrecht auf ein Praktikums-
zeugnis, ausgestellt durch den Prakti-
kumsbetrieb.

Zusatzinfomationen
Auf unserer Homepage impulsis.ch 
finden Sie weitere Informationen zum 
Motivationssemester und zu den anderen 
Abteilungen von Impulsis.
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